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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 01.03.2016 in den 
Rechtssachen Alo und Osso (C-443/14 und C-444/14, Link zur Entscheidung) haben verschiedene 
Ausländerbehörden bei mir angefragt, ob subsidiär Schutzberechtigte i.S.d. § 4 AsylG im Falle ihrer 
Bedürftigkeit weiterhin eine wohnsitzbeschränkende Auflage erhalten dürfen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat das anhängige Verfahren inzwischen eingestellt und der beklagten 
Ausländerbehörde die Kosten auferlegt, weil die Klage bei summarischer Prüfung Erfolg gehabt hätte. Dies 
ergibt sich - so das Gericht - schon daraus, dass die Wohnsitzauflage vorrangig mit fiskalischen 
Erwägungen begründet wurde, was nach der zwischenzeitlichen Klärung durch den Europäischen 
Gerichtshof mit europäischem Recht nicht vereinbar ist (BVerwG 1 C 7.16, Beschluss vom 04.05.2016, 
liegt bei). 
 
Im Ergebnis dürfen subsidiär Schutzberechtigte daher, wie andere anerkannte Flüchtlinge auch, nicht mit 
einer Wohnsitzauflage belegt werden, die der gerechten Verteilung fiskalischer Lasten dient. 
 
Ich bitte um Kenntnisnahme und Berücksichtigung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
Werner Ibendahl 
----------------------------------------------------------------------------- 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
- Referat 14 (Ausländer- und Asylrecht) - 
Lavesallee 6, 30169 Hannover 
Telefon:     (0511) 120 - 6470 
Fax (PC):   (0511) 120 - 99 - 6470 
E-Mail:        werner.ibendahl@mi.niedersachsen.de   
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Mein Zeichen: 14.11 - 12230/ 1-8 (§ 12) N 
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